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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Ergänzung des Bebauungsplanaufstellungsbeschlusses vom 16.09.2002 
durch den Stadtrat 

29.04.2013 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 33/2013 am 

15.0.5.2013 

Information/Anhörung Ortsbeirat Maudach gem. § 75 Abs. 2 GemO 16.03.2017 

Konkretisierung der Ergänzung des Bebauungsplanaufstellungsbe-
schlusses vom 29.04.2013 durch den Stadtrat am 

04.09.2017 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
Nr. 08/2018 am 

02.02.2018 

Erlass der Veränderungssperre 05.03.2018 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB) mit Schreiben vom   

18.05.2018 

Offenlagebeschluss am 04.09.2017 

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr. 28 am  16.05.2018 

Offenlage (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) im Zeitraum vom 24.05.- 22.06.2018 

Information des Ortsbeirates gem. § 75 Abs. 2 GemO am 21.06.2018 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) am 17.09.2018 

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren  

Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen hat am 16.09.2002 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 579 „Nördlich der Schelmenzeile“ sowie am 29.04.2013 und am 04.09.2017 seine Ergän-
zung beschlossen. Darin wurden Aussagen getroffen zur künftigen baulichen Dichte, zur Be-
bauungstiefe, zu überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen, zur Gestalt der 
Gebäude und Gebäudeerweiterungen. 
 
Weil sich der Zulässigkeitsmaßstab an der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung des 
Wohngebietes der nördlichen Schelmenzeile orientiert und diese Eigenart nicht wesentlich ver-
ändert werden soll, kann der Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 
aufgestellt werden.  
Durch den Bebauungsplan wird weder die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, für die eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG erforderlich ist, noch gibt es Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB. Die Voraussetzungen 
des § 13 BauGB sind daher erfüllt. Auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie den 
Umweltbericht nach § 2a BauGB wird verzichtet. Die frühzeitigen Beteiligungsschritte nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB müssen nicht durchgeführt werden. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen            Stand: 03.07.2018 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786) 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057 (Nr. 25) 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 
(BGBl. I S. 3465) 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 
27.09.2017 (BGBl. I S. 3465) 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 
(BGBl. I S. 3434 (Nr. 64)) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
18.07.2017 (BGBl. I S. 2771 (Nr. 52)) 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung 
(UVPG) 

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
08.09.2017 (BGBl. I S. 3370). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771 (Nr. 52)) 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808 (Nr. 52)). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
Inhaltsübersicht geändert, § 25b eingefügt durch Art. 3 des Geset-
zes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
§§ 12 und 67 zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
§§ 2, 6 und 12 geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57) 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 
(GVBl. S. 77) 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  
§§ 43, 85 und 119 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
27.03.2018 (GVBl. S. 55,57) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
§§ 9, 11 und 13 geändert durch § 50 des Gesetzes vom 
06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 
§ 36 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2016 
(GVBl. S. 583) 
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2.2 Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 579 „Nördlich der Schelmenzeile“ umfasst u.g. 
Grundstücke in der Gemarkung Maudach und ist ersichtlich im Lageplan. 
Begrenzt wird er: 
 
- Im Norden durch den Brühlgraben (Flurstück 1411/103, Gemarkung Maudach), 
- Im Osten durch das Flurstück 63/1, Gemarkung Maudach, 
- Im Süden durch die Straßen „Schelmenzeile“ und „Breite Straße“, 
- Im Westen durch das Flurstück 1406/11 und 1406/8, Gemarkung Maudach. 
 

 
 
 

2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 579 „Nördlich der Schelmenzeile“ 
Stadt Ludwigshafen, der GfI Gesellschaft für Immissionsschutz mbH Kaiserslautern vom 
Dezember 2017 

[2] Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) (Rheinland-Pfalz, 14. Oktober 2008) 

[3] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar (Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim, 
2014) 

[4] Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein '99 (Stadt Ludwigshafen am 
Rhein, 03/1999) 
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3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE UND -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Das mit der Geltungsbereich-Signatur umrandete Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand Mau-
dachs und umfasst die nördliche Seite der Schelmenzeile. Die hier liegenden Grundstücke sto-
ßen mit ihren rückwärtigen Gartenseiten an den Außenbereich. 
 
In den 1960er-Jahren wurde diese Fläche mit einem Bebauungsplan als Baugebiet für bauwilli-
ge Grundstückseigentümer ausgewiesen. Er sollte den Ortsrand abrunden und einen sachten 
Übergang vom Siedlungsraum zum Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch schaffen. 
 
Im Bebauungsplan war festgesetzt, dass die aufgrund des Geländeverlaufs des Bruchrandes 
sehr unterschiedlich tief gestaffelten Grundstücke (ca.30 m bis 65 m) mit bis zu zweigeschossi-
gen Wohngebäuden entlang der Schelmenzeile bebaut werden konnten. Die Gebäude selbst 
sollten an diese unterschiedlichen Grundstückstiefen angepasst ebenfalls mit gestaffelten Ge-
bäudetiefen von 14 m bis 28 m realisierbar  sein. Die „Staffelregelung“ ermöglichte es, einen 
über 50%igen Anteil an privaten Freiflächen zu bewahren.  
Von diesen Angeboten wurde rege Gebrauch gemacht, es blieben nur wenige der Flurstücke 
unbebaut. 
 
Seit 1991 konnte jedoch dieser Bebauungsplan wegen Ausfertigungsmängeln nicht mehr an-
gewendet werden, so dass das Gebiet seitdem nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. 
 
Ende der 1990er Jahre wurden aufgrund von Generationenwechsel, Grundstücksverkäufen und 
Grundstücksneuordnungen die ersten Baugrundstücke in zweiter Reihe gebildet. Dem Land-
schaftsschutzgebiet kamen die auf diesen rückwärtigen Bauplätzen errichteten Wohngebäude 
bis auf 15 m sehr nahe. Die Standorte jener beiden Häuser widersprachen den definierten städ-
tebaulichen Grundsätzen, mussten jedoch nach den Vorschriften zum unbeplanten Innenbe-
reich genehmigt werden. Dies und anderes führten am 16.09.2002 zum Aufstellungsbeschluss 
des Bebauungsplans Nr. 579 „Nördlich der Schelmenzeile“, der insbesondere die Begrenzung 
der Bebauungstiefe auf insgesamt 25,0 m zum Ziel hatte. 
 
Nachdem die Weiterbearbeitung des Bebauungsplanes wegen anderer Prioritäten zunächst 
zurückgestellt werden musste, wurden 2013 die Ziele erneut diskutiert und ergänzt. Es hatte 
sich am Beispiel mehrerer Bauvorhaben gezeigt, dass allein aufgrund des Bebauungsplanauf-
stellungsbeschlusses Nr. 579 vom 16.09.2002 und der umgebenden Bebauung keine der spe-
ziellen städtebaulichen und landschaftlichen Situation angemessene bauliche Entwicklung im 
Baugenehmigungsverfahren nach § 30 BauGB und § 34 BauGB sicher erreicht werden konnte.  
 
Im Rahmen der Weiterbearbeitung und Diskussion im Ortsbeirat erfolgte eine weitere Konkreti-
sierung der Planungsziele und Regelungsinhalte, die eine stärkere Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Grundstückssituationen ermöglichen sollen. 
 
 
3.2 Planungsziele und –grundsätze 

 

 Das Plangebiet 
Es liegt am nördlichen Ortsrand Maudachs und grenzt südlich und westlich an die bebaute Orts-
lage sowie östlich an die Bebauung, die durch den Bebauungsplan 535c „Von-Sturmfeder-
Straße“ geregelt ist und an Sportanlagen im Außenbereich. 
Der Geltungsbereich umfasst die bestehende nördliche Häuserzeile der Schelmenzeile. Die 
vorwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern bebauten Grundstücke grenzen alle an das 
Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch. Sie haben ein unterschiedlich stark ausgeprägtes, 
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teilweise aber auch schon abgetragenes oder aufgefülltes Geländegefälle zum tieferliegenden 
Bruch hin. 
Das Maudacher Bruch ist eine ehemalige, vom Fluss abgetrennte und verlandete Rheinschleife, 
die vom Bewuchs und seiner Ausformung einer Auenlandschaft ähnelt und sehr häufig wasser-
geflutet ist. Daher sind auch die Grundwasserflurabstände in der nur wenige Meter höher lie-
genden Schelmenzeile häufig sehr gering.  
 
Das Plangebiet ist überwiegend mit einer Einzelhausbebauung und zwei Reihenhausanlagen 
bebaut. Die Bestandsgebäude sind zumeist mit beidseitigen Grenzabständen auf ihren Grund-
stücken errichtet. Es gibt aber auch einige einseitig grenzständige Wohnhäuser auf schmalen 
Grundstücken und beidseitig grenzständig errichtete Reihenhäuser. 
Zumeist stehen die Bestandsgebäude mit einem kleinen Abstand zur Schelmenzeile und Breite 
Straße. Es gibt aber auch Häuser, die direkt an der Straße stehen sowie ein Gebäude mit fast 
20 m Abstand zur Straße.  
Die Bestandsgebäude sind fast ausschließlich mit geneigten Dächern, zumeist in Form von Sat-
teldächern, ausgestattet und stehen in etwa hälftig trauf- bzw. giebelständig zur Straße.   
 
Somit zeigt sich der Bestand in einer vielfältigen Mischung an Gebäudestellungen und Gebäu-
deformen mit gemischten Dachformen und Dachneigungen.  
 
Fast einheitlich ist die Geschossigkeit, die meistens bei zwei Vollgeschossen liegt. Höhere Ge-
schossigkeiten gibt es nicht.  
 

 Verkehrliche Erschließung und deren Konsequenz   
Erschlossen wird das Baugebiet über die Breite Straße und die als Mischfläche niveaugleich 
ausgebaute Schelmenzeile. Diese endet wegen unterschiedlicher Höhenlagen im Norden in 
einem Wendehammer und ist mit der Breite Straße über einen Treppenweg verbunden.  
Der motorisierte Individualverkehr hingegen muss die Anschlussstraßen Hintergasse oder Von-
Sturmfeder-Straße benutzen, um das Plangebiet verlassen zu können. Die Anbindungsstraßen 
sind allerdings in ihrem Verlauf durch Engstellen und stellenweise zahlreich parkenden Fahr-
zeugen zu bestimmten Tageszeiten überlastet. Zusätzlicher Verkehr kann dann nur noch be-
dingt aufgenommen werden.  
Eine weiter zunehmende bauliche Nutzung der Grundstücke im Plangebiet würde infolge des 
zunehmenden fließenden und ruhenden Verkehrs eine Überlastung der Schelmenzeile und ih-
rer Zubringerstraßen bedeuten.  
 

 
 Abb.: Anbindung des Plangebietes an die Ortslage 
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Angesichts ungünstiger Erschließungsvoraussetzungen der überwiegend langen, schmalen 
Grundstücke sowie die landschaftliche Situation im Übergang zum Landschaftsschutzgebiet 
Maudacher Bruch ist das Plangebiet für größere Nachverdichtungen auf den rückwärtigen 
Grundstücksbereichen grundsätzlich nicht geeignet. Die überbaubaren Grundstücksflächen 
werden daher auf die vorderen 25 m der Grundstücke beschränkt, unter Berücksichtigung von 
Bestandsgebäuden und maßvoller Erweiterungsmöglichkeiten, die mit Rücksicht auf die Grund-
stückssituation ausgestaltet werden.   
Die sich östlich an das Plangebiet anschließenden Altortbereiche zwischen Von-Sturmfeder-Str. 
und Maudacher Bruch sind über Bebauungspläne geregelt, die ebenfalls die Bebaubarkeit auf 
die straßenzugewandten Grundstücksteile beschränken und die Freihaltung der rückwärtigen 
Grundstücksteile  (in einer Tiefe von 20 m bis 45 m) regeln. 
 

 Ver- und Entsorgung: 
Die Grundstücke sind bereits vollständig mit Ver- und Entsorgungsleitungen und auch verkehr-
lich erschlossen.  
Die Abwasserentsorgung erfolgt zum einen im nördlichen und mittleren Bereich über Trenn-
wasserkanalisationen und im südlichen Teil über eine Mischwasserkanalisation. Die Kapazitä-
ten der vorhandenen Kanalisationen sind auf den bisherigen Versiegelungsgrad ausgelegt. Ein 
Ausbau ist nicht notwendig. Das Niederschlagswasser soll auch weiterhin entsprechend der 
Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) auf den Grundstücken versickern.  
Die Abfallentsorgung erfolgt über die vorhandenen Straßen. Die Müllgefäße der Wohnhäuser 
sind entlang der Straßen zur Leerung aufzustellen. 
 
Für die Heizungswärmeherstellung sind neben den traditionellen Arten auch der Bau und der 
Betrieb geothermischer Erdwärmesondenanlagen möglich. Für den gesamten Stadtteil Mau-
dach wurde allerdings zur Sicherung der Trinkwasserreserven aus hydrologischer und hydro-
geologischer Sicht von der oberen Wasserbehörde, angesiedelt bei der SGD Süd, eine Teufen-
begrenzung von 40 m ausgesprochen.  Es besteht die Antragspflicht bei der unteren Wasser-
behörde bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen.   
 

 Schalluntersuchung: 
Infolge der außerhalb des Geltungsbereichs am östlichen Rand des Bebauungsplans vorhan-
denen schallemittierenden Nutzungen (Sportanlagen, Gastronomien mit Freisitzen, Großpark-
platz) wurde die Erarbeitung eines schalltechnischen Gutachtens erforderlich. Es wurde vom  
Gutachterbüro FIRU GfI Gesellschaft für Immissionsschutz mbH, Kaiserlautern [1] erarbeitet.   
Auf Grundlage des im zweiten Halbjahr 2017 stattfindenden Spielbetriebes auf der Fußballanla-
ge und der Angaben der gastronomischen Einrichtungen sowie des Betriebes des Großpark-
platzes während der Sportveranstaltungen ergab das Gutachten, dass der Abstand zum Wohn-
gebiet ausreichend ist, sodass dort die relevanten Werte eingehalten werden. 

Weitere Schallquellen, die das Gebiet unzulässig beeinflussen, sind gem. dem Gutachten nicht 
feststellbar.  
 

 
 

4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung  

Die Stadt Ludwigshafen wird im LEP IV [2] den hochverdichteten Räumen zugeordnet und als 
Oberzentrum eingestuft bzw. als oberzentraler Entwicklungsschwerpunkt im Zusammenhang  
mit der Metropolregion Rhein-Neckar dargestellt. Als hochverdichteter Raum zeichnet sich die 
Stadt durch eine sehr hohe Bevölkerungsdichte sowie einem hohen Angebot an Wohn- und 
Arbeitsstätten, Versorgungseinrichtungen und Verkehrsverknüpfungen aus. Eine der oberzent-
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ralen Aufgaben ist die Sicherung der Wohnraumversorgung, wobei der Innenentwicklung ge-
genüber der Neuausweisung von Bauflächen im Außenbereich Vorrang einzuräumen ist. 
 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar [3] und den dazu gehörenden Karten ist der ge-
samte Bereich als Siedlungsfläche 'Wohnen' - Bestand - dargestellt. Er grenzt nördlich an einen 
Regionalen Grünzug, der hier zudem als Sonstige Waldfläche und Vorranggebiet Arten-/ Bio-
topschutz ausgewiesen ist.  
 
Die Planung entspricht den Zielen der Regional- und Landesplanung und ist entsprechend § 1 
Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung angepasst. 
 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan '99 der Stadt Ludwigshafen [4] ist der Bereich als Wohnbaufläche dar-
gestellt. Die geplante Festsetzung als allgemeines Wohngebiet entspricht der Darstellung im 
Flächennutzungsplan. Somit werden die Ziele des Bebauungsplans entsprechend § 8 Abs. 2 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Der Bebauungsplan Nr. 579 'Nördlich der Schelmenzeile' liegt nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans. Die Fläche ist nach § 34 BauGB ‚Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile‘ zu beurteilen. 
 
 

5 BEGRÜNDUNG ZU DEN PLANFESTSETZUNGEN 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  
Aufgrund der abseitigen Ortsrandlage und der verkehrlich abgehängten Situation der Fläche 
sowie der insgesamt geringen Wohnbaulandreserven in Maudach soll das Plangebiet im We-
sentlichen dem Wohnen dienen. Daher ist diese Art der Nutzung allgemein zulässig. 
 
Dennoch sollen ausnahmsweise auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
Zwecke und nicht störende Handwerksbetriebe zulässig sein, wenn sie nicht mehr als das für 
die Wohnbebauung übliche Maß an Zu- und Abgangsverkehr und Emissionen verursachen. 
Vorstellbar wären insbesondere Nutzungen, die der Wohnnutzung der nahen Umgebung die-
nen. Durch die ausnahmsweise Zulässigkeit ist sichergestellt, dass diese Nutzung weder in An-
zahl noch in Ausdehnung Überhand nehmen. 
 
Unzulässige Nutzungen sind Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für sportliche Zwecke, 
Beherbergungsbetriebe, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe. Sie werden ausgeschlossen um ein damit verbundenes zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen bzw. sonstiges Störpotenzial durch Gäste / Kunden / Besucher zu vermeiden. 
Aufgrund der Lage abseits von Hauptverkehrswegen wird entsprechend auch die Errichtung 
von Tankstellen ausgeschlossen. Zudem liegt das Gebiet zu abseitig für öffentlichkeitswirksame 
Nutzungen bzw. ist zu kleinteilig. Aufgrund der noch fußläufigen Entfernung zu bestehenden 
Läden des täglichen Bedarfs (ca. 200-300 m) ist die Versorgung gesichert. 
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5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
der maximalen Anzahl der Vollgeschosse und der Trauf- und der Firsthöhe bestimmt. Durch die 
gewählten Maße wird sichergestellt, dass sich die Erweiterung in den Bestand einfügt und den-
noch eine angemessene Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche und somit Innenent-
wicklung im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in diesem Bereich erfolgen 
kann. 
Typisch für die nördliche Seite der Schelmenzeile ist eine lockere Bebauung mit großen, unver-
siegelten Freibereichen hinter den Häusern, die als Zier- und Nutzgärten genutzt werden. Um 
hier eine maßvolle Nachverdichtung zu ermöglichen, wird das nach Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) maximale Maß der Versiegelung durch Hauptanlagen für ein allgemeines Wohnge-
biet von 0,4 nur für einen Teil der Grundstücke ausgeschöpft.  Für die besonders tiefen und 
damit großen Grundstücke, die 50 m und tiefer sind, wird ein Nutzungsmaß von lediglich 30% 
der Grundstücksfläche zugelassen.  
Die Grundflächenzahlen des Bestandes liegen derzeit zwischen 0,1 und 0,3. Lediglich die 
Grundstücke der Reihenmittelhäuser der nördlichen Reihenhausanlage liegen über 0,4.  
 
Die Festlegung der Geschossigkeit in Kombination mit der festgesetzten Trauf- und Firsthöhe 
sind aus der Bestandsbebauung und der Prägung der näheren Umgebung abgeleitet und las-
sen 2 Vollgeschosse zuzüglich Dachgeschoss zu. 
 
 
5.1.3 Bauweise,  Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Festsetzungen ergeben sich aus dem Bestand. 
Die aktuelle Bauweise ist offen, fast immer mit einseitigem oder beidseitigem Grenzabstand 
oder auch grenzständig wie bei den beiden Reihenhausanlagen, jedoch nicht länger als 50 m. 
Hieraus leitet sich die festgesetzte Bauweise ab. 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgelegt, die sich ebenfalls am 
Bestand orientieren.  
Fast ausschließlich einreihig zur Straße, jedoch mit einem gewissen Abstand zu ihr stehen die 
Bestandsgebäude. Demgemäß liegt die künftig festgesetzte vordere Baugrenze 3,0 m hinter der 
Verkehrsflächenhinterkante. So bleibt die straßentypische Vor(garten)zone erhalten und be-
wirkt, dass die Schelmenzeile – trotz schmalem Straßenraum und niveaugleichem Ausbau - 
nicht beengend wird. Die Festsetzung eines noch größerer Abstandes zur Verkehrsflächenhin-
terkante wird aufgrund des Gebäudebestandes ausgeschlossen.  
 
Die hintere Baugrenze ist bei 25,0 m ab Verkehrsflächenhinterkante festgelegt. Zwar stehen die 
Bestandsgebäude zumeist unterschiedlich tief auf den häufig unterschiedlich breiten Grundstü-
cken, jedoch selten tiefer als 25 m von der Straßenkante entfernt. 
 
Pro Grundstück ist ein eigenständiges Hauptgebäude festgesetzt. Bestandserweiterungen kön-
nen als Anbauten an bestehende Hauptgebäude oder nach entfernen der alten Hauptgebäude 
als eigenständige Neubauten innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche hergestellt wer-
den. Diese Festsetzung soll verhindern, dass zusätzliche Hauptgebäude im rückwärtigen Be-
reich entstehen, die die Nutzungsqualität der Vorderhäuser beeinträchtigen und dass damit das 
sich aus der Situation Vorort ergebende Maß der noch verträglichen Nutzungszunahme über-
schritten wird. 
 
Bei besonders tiefen Grundstücken, die 50 m und tiefer sind, kann für die Erweiterung von Be-
standsgebäuden (Stichtag: 02.02.2018) ausnahmsweise die hintere Baugrenze um 10,0 m 
überschritten werden, wenn die verbleibende rückwärtige unbebaute Freiflächenzone mindes-
tens 25,0 m tief verbleibt. Somit wird die Ausnutzung besonders tiefer Grundstücke ermöglicht 
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und dennoch bleibt der Übergang mittels nicht überbaubarer Gartenflächen zum Landschafts-
schutzgebiet gewährleistet. 
 
Da die Straße zum Teil spitzwinklig zu den seitlichen Grundstücksgrenzen 
verläuft, gilt generell der nördliche Schnittpunkt zwischen hinterer Baugren-
ze und Gebäudehinterkante als Bezugspunkt der festgesetzten Bautiefe. 
Dies ermöglicht die bessere Ausnutzung des Baufensters für alle Grund-
stückszuschnitte. 
 
 
Für vor Aufstellung des Bebauungsplanes zulässigerweise errichtete Bestandsgebäude (Stich-
tag: 02.02.2018), die die in diesem Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen überschreiten, 
können bauliche Veränderungen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sich die Bebau-
ungstiefe nicht weiter erhöht und die übrigen Festsetzungen eingehalten werden. 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, zu denen auch die rückwärtigen Frei- und 
Gartenbereiche zählen, sind kleine Nebengebäude gem. Bauordnungsrecht erlaubt, solange 
nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt werden und sie der Gartennutzung dienen, wie z.B. 
Geräteschuppen.  
Die Gebote des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Landeswassergesetzes (LWG) sind 
unabhängig davon einzuhalten.  
 
 
5.1.4 Grundstücksgröße 

Ziel des Bebauungsplanes ist, die übermäßig starke Verdichtung und Überbelastung des Ge-
bietes und seiner Umgebung zu vermeiden. Infolgedessen wurde eine Mindestgrundstücksgrö-
ße für Baugrundstücke von 310 m² festgesetzt. Auf diese Weise soll die Zerstückelung in 
Kleinstbaugrundstücke vermieden werden.  
Alle aktuell bestehenden Baugrundstücke im Plangebiet sind größer, mit Ausnahme der Grund-
stücke der nördlichen Reihenhausanlage Schelmenzeile 62-76. Sie besitzen Bestandsschutz.  
 
 
5.1.5 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden wird auf zwei begrenzt.  
Nur in wenigen Ausnahmesituationen bei Grundstücken, die im Mittel 24,0 m und breiter sind, 
können auch insgesamt bis zu drei Wohneinheiten pro Wohngebäude hergestellt werden. Die 
Breite von 24,0 m und mehr ermöglicht im Allgemein problemlos die Unterbringung der notwen-
digen Stellplätze und Zufahrten im vorderen Grundstücksbereich auch unter Beibehaltung eines 
begrünten Vorgartens. 
 
Durch die Begrenzung der Wohneinheiten wird die Nutzungsdichte beschränkt und der vorhan-
denen baulichen und insbesondere verkehrlichen Erschließungssituation durch die teilweise 
engen und zugeparkten Zufahrtsstraßen Rechnung getragen.  
 
 
5.1.6 Garagen und Stellplätze 

Aufgrund der festgesetzten Wohneinheiten und den entsprechend geforderten Unterbrin-
gungsmöglichkeiten von PKW wird ein beachtlicher Teil der Grundstücksflächen für Stellplätze 
und Garagen in Anspruch genommen werden. Zu erwarten ist, dass der überwiegende Anteil 
der Fahrzeuge in den seitlichen und rückwärtigen Bereichen des Baufensters untergebracht 
wird. Um aber überlange Zufahrtswege zu den Garagen und Stellplätzen zu vermeiden und die 
Gartenbereiche nicht unverhältnismäßig durch Fahrzeugemissionen zu beeinträchtigen, wird 
festgesetzt, dass Garagen- und Stellplatzstandorte nur innerhalb der überbaubaren Flächen 
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errichtet werden können.  
Vorhandene Garagen-/Stellplatzanlagen außerhalb der festgesetzten Bereiche haben Be-
standsschutz.  
 
Die Festsetzung, dass Garagen und seitlich geschlossene Carports mit ihren Einfahrten mind. 
5,0 m von der Verkehrsfläche zurück zu platzieren ist, hat neben dem gefahrlosen und gutein-
sehbaren Herausfahren in den fließenden Verkehr auch den Nebeneffekt, dass auf den Zu-
fahrtsflächen weitere Kfz-Abstellmöglichkeiten entstehen.  
 
 
5.1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft sowie Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Diese Festsetzungen dienen der Minimierung der mit den baulichen Anlagen verbunden Eingrif-
fe in Natur und Landschaft und sollen die üblichen Mindeststandards im Gebiet sicherstellen.  
So sollen bei künftigen Bauvorhaben die nicht überbauten und nicht überbaubaren Grund-
stücksteile gärtnerisch gestaltet, Flachdächer von Garagen, Carports und Nebengebäuden be-
grünt sowie Stellplätze, Zufahrten und Zuwege mit wasserdurchlässigen Belägen befestigt wer-
den. 
 
 
5.1.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Für die Flurstücke 1224/3 und 1224/5 sowie 1253/4 sind seit längerem in den jeweiligen Grund-
buchblättern Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Stadt Ludwigshafen und der Pfalz-
werke eingetragen. Diese bleiben auch weiterhin bestehen, da im Boden der jeweiligen Grund-
stücke Leitungsrohre der Niederschlagskanalisation aus der Schelmenzeile bzw. Verbindungs-
rohe des Mutterstadter Grabens zum Bruch hin verlegt sind. Es handelt sich insofern um eine 
nachrichtliche Übernahme. 
 
 
5.2 Örtliche Bauvorschriften 

5.2.1 Anzahl der Stellplätze 

Ziel dieser Festsetzung ist, dass auf den privaten Grundstücken der Anzahl ihrer Wohnungen  
entsprechend eine Mindestanzahl an privaten Stellplätzen vorgehalten wird. Festgesetzt sind  
zwei Stellplätze pro Wohneinheit.  Dies entspricht der in Ludwigshafen üblichen Forderung für 
Ein- und Zweitfamilienhäuser. Sie sollen nebeneinander liegen. Wenn sie der gleichen 
Wohneinheit ausdrücklich zugewiesen werden, dürfen sie auch hintereinander angeordnet wer-
den. 
 
5.2.2 Dächer 

Ein wesentliches Gestaltungselement eines Baugebietes ist das Dach. Vor allen Dingen seine 
Form, sein Volumen und seine Ausrichtung prägen das Straßen- und das Gesamtbild. In An-
lehnung an die ursprüngliche Bestandsbebauung werden Satteldächer mit einer Neigung von 
15° - 45° festgesetzt. In Zusammenhang mit entsprechenden Trauf- und Firsthöhen kann so 
ausreichendes Volumen zum Ausbau und Nutzung als Wohnfläche errichtet werden, auch wenn 
hierdurch kein weiteres Vollgeschoss entstehen darf.  
Um im Dachraum die Konstruktion senkrecht stehender Fenster zu ermöglichen, sind Dach-
gauben möglich. Aufgrund von ggf. großen Dachflächen wird jedoch die Ausdehnung der Gau-
ben beschränkt, um die tatsächliche Dreigeschossigkeit bzw. den Einzug eine solchen zu ver-
meiden. 
 
Da bereits im Bestand sowohl trauf- als auch giebelständige Bebauung vorhanden ist, wird auf 
die Festsetzung einer Firstrichtung verzichtet. Eine strengere Festlegung ist nicht erforderlich. 
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5.2.3 Einfriedungen, Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

Festsetzungen zu Einfriedungen werden nur für die rückwärtigen Grundstücksgrenzen zum 
Brühlgraben und zum parallel verlaufenden Fuß-/Radweg getroffen. Dieser Weg ist der süd-
westliche Teil des Wegenetzes, das das Maudacher Bruch durchzieht und ist zudem Teil der 
innerstädtischen Radwegeverbindung  zwischen den nördlichen Stadtteilen (Oggersheim Frie-
senheim) über Maudach in den Süden. Er hat bei Erholungssuchenden einen großen Stellen-
wert im Zusammenhang mit allerlei Freizeitaktivitäten.  
Aufgrund der Lage der rückwärtigen Gärten an dieser Strecke mit hinlänglicher sozialer Kontrol-
le ist ergänzend eine Einfriedung in Form einer, dem Landschaftsraum angemessenen Hecke 
möglich.  
Zusätzlich kann auch ein in die Hecke integrierter Zaun mit entsprechender Höhe dem Bedürf-
nis nach Sicherheit Rechnung tragen. Die Gebote des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und 
des Landeswassergesetzte Rheinland Pfalz (LWG) sind dann zu beachten. Ggf. ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis der unteren Wasserbehörde, angesiedelt beim Bereich Umwelt der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen, notwendig. 
 
 
5.3 Hinweise 

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen zu beachtende sonstige – vom Bauplanungsrecht un-
abhängige – gesetzliche Vorschriften und Voraussetzungen wurden als Hinweise in den Textteil 
des Bebauungsplanes aufgenommen.  

Auszugsweise soll hier genannt werden: 

 Wasserrechtliche Belange:   
So wird beispielsweise auf die vom Bauherrn unabhängig vom Bauplanungsrecht zu beach-
tenden wasserrechtlichen Gebote des WHG und LWG hingewiesen, wie z.B. auf Grund-
wasserabsenkungen oder –entnahmen, oder auf die Vorschriften für die Grundstücksteile, 
die direkt an den Brühlgraben angrenzen. 

 Hochwasserschutz:   
Durch den Hinweis wird klargestellt, dass trotz der vorhandenen Vorkehrungen zum Hoch-
wasserschutz entlang des Rheins und im Maudacher Bruch eine Überflutung des Plange-
bietes nicht ausgeschlossen ist. Es lässt sich daraus kein Schadensersatzanspruch sowie 
kein Anspruch auf Verstärkung oder Erhöhung der Hochwasserschutzanlagen ableiten.  

 Kampfmittel:    
Da nicht bekannt ist, in welchem Umfang sich infolge von Kriegseinwirkungen im Plangebiet 
ggf. noch Kampfmittel im Boden befinden können, wird ein entsprechender Hinweis aufge-
nommen. 

 Natürliches Radonpotenzial: 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung hat das Landesamt für Geologie und Bergbau auf ein 
möglicherweise erhöhtes Radonpotential im Plangebiet hingewiesen. Grundlage hierfür bil-
det die bisher nur auf wenigen Messungen beruhende Radonprognose-Karte für Rheinland-
Pfalz. Die Karte gibt bislang lediglich Anhaltspunkte über die Höhe des wahrscheinlichen 
großflächigen Radonpotenzials. Kleinräumig, also im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
bzw. auf dem konkreten Bauplatz können davon aufgrund geologischer Einflussgrößen (wie 
z.B. tektonische Störungen, Porosität des Gesteins im Untergrund, etc.) deutliche Abwei-
chungen zu höheren, aber auch niedrigeren Radonwerten auftreten.  
Für den Bereich des Oberrheingrabens, in dem auch das Plangebiet liegt, weist die zur gro-
ben Orientierung geeignete Radonprognose-Karte ein erhöhtes Radonpotenzial auf. Hier ist 
es in der Regel ausreichend, neben regelmäßigem Lüften auf die Durchgängigkeit der Be-
tonfundamentplatte und einen DIN-gerechten Schutz gegen Bodenfeuchte zu achten. Daher 
wurde ein entsprechender Hinweis „Natürliches Radonpotenzial“ in die Planung aufgenom-
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men. Liegt es im Interesse des Bauherrn, die konkrete Radonbelastung auf seinem Grund-
stück zu bestimmen, kann er Untersuchungen zur Radonbelastung der Bodenluft durchfüh-
ren oder durchführen lassen.  

 Archäologie: 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz / Direktion Landesarchäologie, Spey-
er weißt in ihrer Stellungnahme im Rahmen der Behördenbeteiligung darauf hin, dass sich 
im Geltungsbereich eine archäologische Fundstelle aus vorrömischer Zeit und aus dem 
Frühmittelalter befindet und dass weitere Funde nicht ausgeschlossen werden können. Da-
her sind bei Bodeneingriffen und Bauarbeiten die auf dem Bebauungsplan im Kapitel Hin-
weis E genannten Vorgehensweisen zu beachten.   
 

Verwiesen wird auch auf die im Kapitel 7.1 und 9.1. dieser Begründung angehängten Stellung-
nahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange. 

 
 

6 WEITERE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1 Klimaschutz und Klimaanpassung und Landespflege 

Besondere Festsetzungen für Vorkehrungen zum Klimaschutz werden nicht getroffen.  
 
Da sich der Bebauungsplan lediglich auf ein bestehendes, vollständig bebautes Gebiet gem. 
§34 BauGB bezieht und nur bestandserneuernde und steuernde Funktion besitzt, sind keine 
bedeutende Auswirkungen im Hinblick auf Klima, Landespflege und sonstige Umweltfaktoren zu 
erwarten. Es werden keine baulichen Nutzungen zugelassen, die nicht bereits heute auf Basis 
des § 34 BauGB zulässig wären. Die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft tragen dazu bei, dass der besonderen Lage 
des Baugebietes zwischen bebauter Ortslage und dem Landschaftsschutzgebiet Rechnung 
getragen wird. 
 
 

7 ABWÄGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

7.1 Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mittels Übersendung des Entwurfs des Be-
bauungsplans samt Entwurf der Begründung. Den Beteiligten wurde nach Erhalt ein Monat zur 
Stellungnahme eingeräumt.  Deren Anregungen und Informationen wurden eingescannt und 
finden sich als Anlage in Kapitel 9.1.    
Sie werden entsprechend der folgenden Stellungnahmen der Verwaltung behandelt. 
 
 
7.1.1 Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH  

siehe unter Anhang 9.1.1 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen, die bei Baumaßnahmen bauseits  zu 
sichern sind. Es handelt sich um Hausanschlussleitungen. Eine Festsetzung im Bebauungsplan 
ist nicht erforderlich. 
Die Anregung wird entgegen genommen. Sie steht der Planung nicht entgegen. 
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7.1.2 Schreiben der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz GDKE /  
Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer  
siehe unter Anhang 9.1.2 

Stellungnahme der Verwaltung:  
In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich eine ar-
chäologische Fundstelle verzeichnet. Der auf dem Bebauungsplan enthaltene Hinweis E wird 
aufgrund der Ausführungen der GDKE ergänzt.   
Die Information auf eventuell vorkommende Kleindenkmäler wird zur Kenntnis genommen.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
 
7.1.3 Schreiben des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  

siehe unter Anhang 9.1.3 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anregungen des Landesamtes werden zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Informa-
tionen zu Boden und Baugrund werden auf dem Bebauungsplan unter dem Kapitel Hinweise J 
mitgeteilt, die Information zu den objektbezogenen Baugrunduntersuchungen wurde ergänzt. 
Eigentümer und Bauherren werden durch das Landesamt für Geologie und Bergbau auf die 
Beachtung der einschlägigen Regelwerke (DIN 4020, DIN EN 1997-1 und 2, DIN 1054, DIN 
19731. DIN 18915) hingewiesen.  
 
Zum Thema natürliches Radonpotenzial wurde der bestehende Hinweis auf dem Bebauungs-
plans unter Kapitel .I  ergänzt.  
 
Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
7.1.4 Schreiben der SGD Süd –  

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Teil 1 
siehe unter Anhang 9.1.4 

Stellungnahme der Verwaltung: 

zu 1. Ver- und Entsorgung: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dieses Thema wird im Bebauungs-
plan in der Begründung in Kapitel 3.2. behandelt. 

zu 2. Niederschlagswasserbewirtschaftung: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis zum Thema ist auf dem 
Bebauungsplan unter Hinweis B Wasserrechtliche Belange enthalten. 

zu 4. Stellplätze: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zu diesem Thema gibt es im Bebau-
ungsplan eine Textliche Festsetzung. 

zu 5. Grundwasser: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und sind im entsprechenden Hinweis 
D auf dem Bebauungsplan berücksichtigt.  

zu 6. Geländeauffüllungen: 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis J Boden, Baugrund und 
Altlasten wird auf dem Bebauungsplan vervollständigt. 

zu 7. Erdwärmesonden-Anlagen: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zu diesem Thema wurde 
in der Begründung Pkt. 3.2. ergänzt. 
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zu 8. Gewässer:  
Der Hinweis der oberen Wasserbehörde auf das Wasserhaushaltsgesetzt WHG und das 
Landeswassergesetz LWG bezgl. Freihalten eines Gewässerrandstreifens wird dem Hin-
weis B Wasserrechtliche Belange hinzugefügt. Es handelt sich dabei um eine nachrichtli-
che Übernahme. 

Das von der SGD Süd angesprochene Grabensystem liegt zwar außerhalb des Geltungs-
bereiches, wurde aber dennoch namentlich mit Fließrichtung im Planwerk ergänzt. 

zu 9. Rheinniederung:  
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zu diesem Thema ist bereits ein 
Hinweis auf dem Bebauungsplan enthalten.   
 

Eine Änderung der Planung aufgrund der Stellungnahme der SGD Süd ist nicht erforderlich. 
 
 
7.1.5 Schreiben der SGD Süd –  

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Teil 2 
siehe unter Anhang 9.1.5 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Diese Mitteilung wird zur Kenntnis genommen und ist der Stadtverwaltung bekannt. Es finden 
bereits Maßnahmen zur Sanierung des Grundwasserschadens im Bereich des Gewerbegebie-
tes Frigenstraße statt.  
Zusätzlich wird daraufhin gewiesen, dass grundsätzlich bei Eingriffen in das Grundwasser oder 
bei Nutzung des Grundwassers ein wasserrechtlicher Antrages/eine Anzeige bei der unteren 
Wasserbehörde erforderlich wird und es dann einer Einzelfallprüfung bedarf.  
 
Die Bebaubarkeit des Plangebietes wird dadurch nicht beeinflusst. Es sind keine weiteren Maß-
nahmen oder Planänderungen im Rahmen der Bauleitplanung erforderlich. 
 
 
7.1.6 Schreiben der Technischen Werke Ludwigshafen AG  TWL  

siehe unter Anhang 9.1.6 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Information auf die bauseits zu beachtenden Normen und Richtlinien wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Ebenso die Mitteilungen zu den Flurstücken 1224/3 und 1224/5 (Baulast) sowie zu 1242/1 
(Konzessionsvertrag).   
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
 
7.1.7 Schreiben des BUND Kreisgruppe Ludwigshafen 

siehe unter Anhang 9.1.7 

Stellungnahme der Verwaltung:  
Zu 2:  

 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die textlichen Festsetzungen sowie 
auf die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. Aufgrund der sehr heterogenen Be-
standssituation, auch im Hinblick auf die bauliche Nutzung der rückwärtigen Grundstücksbe-
reiche, werden weitergehende Festsetzungen nicht für sinnvoll erachtet. 

 Der Hinweis G auf landespflegerische Belange wurde um die Information des Vorkommens 
des Knotenblütrigen Sumpfselleries im Brühlgraben ergänzt. 
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 Die Anregung zum Gewässerrandstreifen wird gemeinsam mit der Anregung der SGD Süd 
in den Hinweis B Wasserrechtliche Belange aufgenommen.  

Zu 3:  
Die Anregung zu Einleitungen in das Grabensystem wird zur Kenntnis genommen und der 
Hinweis B entsprechend ergänzt. 

Eine Änderung der Planung erfolgt nicht. 
 
 
7.1.8 Schreiben der POLLICHIA-Gruppe Ludwigshafen-Mannheim  

siehe unter Anhang 9.1.8 
Anmerkung: Die Stellungnahme des BUND und der POLLICHIA sind identisch. 

Stellungnahme der Verwaltung:  
Zu 2:  

 Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die textlichen Festsetzungen sowie 
auf die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. Aufgrund der sehr heterogenen Be-
standssituation, auch im Hinblick auf die bauliche Nutzung der rückwärtigen Grundstücksbe-
reiche, werden weitergehende Festsetzungen nicht für sinnvoll erachtet. 

 Der Hinweis G auf landespflegerische Belange wurde um die Information des Vorkommens 
des Knotenblütrigen Sumpfselleries im Brühlgraben ergänzt. 

 Die Anregung zum Gewässerrandstreifen wird gemeinsam mit der Anregung der SGD Süd 
in den Hinweis B Wasserrechtliche Belange aufgenommen.  

Zu 3:  
Die Anregung zu Einleitungen in das Grabensystem wird zur Kenntnis genommen und der 
Hinweis B entsprechend ergänzt. 

Eine Änderung der Planung erfolgt nicht. 
 
 
7.2 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung erfolgte mittels öffentlichen Aushangs des Entwurfs des Bebauungsplans samt 
Entwurf der Begründung für die Dauer eines Monats. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
sind keine Anregungen eingegangen. 
 
 
7.3 Zusammenfassung der Abwägung 

Belange, die gegen die Planung sprechen 

 Die Baufreiheit und die Nutzungsintensität auf den Grundstücken werden in einzelnen Be-
reichen eingeschränkt.  

 Es werden einige grünordnerische und gestalterische Anforderungen an die Grundstücks-
nutzung gestellt. 

 

Belange, die für die Planung sprechen 

 Es wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung sichergestellt. 

 Eine übermäßige Versiegelung von Grund und Boden wird durch die nach § 34 BauGB 
noch mögliche Errichtung von Gebäuden in zweiter Reihe verhindert wird.  

 Es wird ein maßvoller Übergang der bebauten Ortslage in das Landschaftsschutzgebiet 
stattfinden. 

 Zusätzlich steigender Verkehr durch höhere Nutzungsintensität, insbesondere auch in den 
engen Zubringerstraßen, wird vermieden. 

 Es wird Planungssicherheit für die Grundstückseigentümer geschaffen. 
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Abwägung der Belange 

Durch die vorliegende Planung werden auf den bisher zum Teil mäßig baulich genutzten 
Grundstücken entlang der nördlichen Schelmenzeile eine der örtlichen Situationen angemesse-
ne, maßvolle Erweiterungsmöglichkeit der Bestandsgebäude bzw. bei Abbruch des Wohnge-
bäudes der Neubau eines neuen Hauptgebäudes in gut erschlossener Ortslage ermöglicht.  
 
Es wird insgesamt sichergestellt, dass eine gesteuerte Entwicklung stattfinden kann und dabei 
durch Erhalt der rückwärtigen Gartenzone ein sanfter Übergang zum Landschaftsschutzgebiet 
Maudacher Bruch weitgehend gesichert werden kann.  
Eine zu starke Bebauungs- und Nutzungsverdichtung mit entsprechenden nachteiligen Folgen 
für die geordnete verkehrliche Erschließung wird vermieden. 
 
Durch den Bebauungsplan wird zwar die Baufreiheit auf den Grundstücken teilweise einge-
schränkt. Es wird den Grundstückseigentümern aber eine ausreichende Spanne an Verwer-
tungsmöglichkeiten der Grundstücke und Planungssicherheit eingeräumt. 
Die Festsetzungen werden unter Berücksichtigung der naturräumlichen und nachbarlichen Be-
lange auf das notwendige Maß beschränkt. Dabei wird auch berücksichtigt, dass es sich um ein 
bereits bebautes Gebiet handelt.  
 
Durch entsprechende Festsetzungen ist sichergestellt, dass sich der Grad der zulässigen Ver-
siegelung gegenüber dem Bestehenden, wenn überhaupt, nur in vertretbarem Maße  erhöht.  
 
Gleichzeitig bleibt die vorhandene Struktur der zusammenhängenden großen Grünfläche mit 
Gartennutzung als Übergangsfläche zum Landschaftsschutzgebiet erhalten.  
 
Insgesamt werden durch den Bebauungsplan die Ziele der Planung ohne unzumutbare Belas-
tung der innergebietlichen und angrenzenden vorhandenen Nutzungen erreicht.  
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene Planung mit einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützen-
den Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar. Ins-
besondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewo-
gen worden. Durch die vorliegende Planung werden die stadtentwicklungspolitischen Ziele hin-
sichtlich der Bereitstellung geeigneter Wohnbauflächen sowie dem Planungsgrundsatz der In-
nenentwicklung vor der Außenentwicklung Rechnung getragen. Zusammenfassend kann die 
Planung unter Würdigung der genannten öffentlichen und privaten Belange somit als geeignet 
und ausgewogen betrachtet werden. 
 
 

8 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

8.1 Bodenordnung 

Eine gesetzliche Bodenordnung ist nicht erforderlich. 
 
 
8.2 Flächen und Kosten 

Das Gebiet ist bereits vollständig erschlossen und in Nutzung. Die Entwicklung der Fläche er-
folgt im Rahmen des § 13 BauGB als Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren. Entspre-
chend werden keine Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Mit Ausnahme des schmalen Fahrwe-
ges Flurst. 1242/1, der die Schelmenzeile mit dem Maudacher Bruch verbindet, befinden sich 
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alle restlichen Flurstücke in Privateigentum. Somit entstehen der Stadt Ludwigshafen durch die 
Umsetzung der Planung keine Kosten.  
 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den …….…………….. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 

Bereich Stadtplanung 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

9 ANLAGEN 

 
Anlage 1: Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Anlage 1.1: Deutsche Telekom Technik GmbH 
Anlage 1.2: GDKE / Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
Anlage 1.3: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Anlage 1.4: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Teil 1 
Anlage 1.5: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Teil 2 
Anlage 1.6: Technische Werke Ludwigshafen AG 
Anlage 1.7: BUND Kreisgruppe Ludwigshafen 
Anlage 1.8: POLLICHIA-Gruppe Ludwigshafen-Mannheim 
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Anlage 1.1: Deutsche Telekom Technik GmbH 
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Anlage 1.2: GDKE / Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer 
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Anlage 1.3: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
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Anlage 1.4: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Teil 1 
 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 579 ''Nördlich der Schelmenzeile“ 

 
 

 
4-124 F.Mir  - 29 - Stand: 10.08.2018 
 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 579 ''Nördlich der Schelmenzeile“ 

 
 

 
4-124 F.Mir  - 30 - Stand: 10.08.2018 
 

 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 579 ''Nördlich der Schelmenzeile“ 

 
 

 
4-124 F.Mir  - 31 - Stand: 10.08.2018 
 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 579 ''Nördlich der Schelmenzeile“ 

 
 

 
4-124 F.Mir  - 32 - Stand: 10.08.2018 
 

Anlage 1.5: SGD Süd – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz / Teil 2 
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Anlage 1.6: Technische Werke Ludwigshafen AG 
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Anlage 1.7: BUND Kreisgruppe Ludwigshafen 
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Anlage 1.8: POLLICHIA-Gruppe Ludwigshafen-Mannheim 
 

 


